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Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 

gemäß Art. 13 DS-GVO 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters  

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist 

 

Name    Stiftung der Sparkasse Südwestpfalz  

Straße   Bahnhofstr. 21-29 

PLZ, Ort      66953 Pirmasens 
 

Stiftungsvorstand 

Vorsitzender          Peter Kuntz  

Mitglied  Jürgen Keiper 

 

Ansprechpartnerin 

Iris Steuer 

Telefon  06331- 542 -1464  

E-Mail    iris.steuer@spk-swp.de 
    

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung                                                                            

Die Stiftung der Sparkasse Südwestpfalz verarbeitet folgende personenbezogene Daten: 

Zum Zwecke der Gremienmitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, Funktion im Gremium, das Datum der Aufnahme der 

Tätigkeit, das Datum der Beendigung der Tätigkeit verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 

6 Abs. lII. b) DS-GVO. 

 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der nachstehend aufgeführten förderungswürdigen 
Maßnahmen im Sinne des § 10 b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes grundsätzlich 
im Geschäftsgebiet der Sparkasse. 
Die Förderung umfasst im Einzelnen: 
 

 Kultur, Kunst, Heimat-, Traditions- und Denkmalpflege 
 Jugendarbeit und Jugendpflege 

 

Die Stiftung erfüllt ihre Zwecke durch die Gewährung von Zuschüssen an juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, an gemeinnützige Vereine oder an private Personen. 

  

 Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Zum Zwecke der Zuwendungsverwaltung bei Spenden sowie der Projektverwaltung bei eigenen 

Projekten entsprechend der o.a. Zwecke wird der Vorname und Name des Antragstellers, die 

Adresse, die Telefon-Nr., die E-Mail sowie die Bankverbindung verarbeitet. Bei antragstellenden 

Vereinen werden bei Angabe der persönlichen Telefonnummer und E-Mail-Adresse durch die 

ehrenamtlichen Antragsteller auch diese zum Zwecke der Kommunikation verarbeitet.                                    

Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lII. b) DS-GVO. 
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Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Gremienmitglieder und Zuwendungs-

empfänger sowie Projektpartner sowie von geförderten Institutionen, Kindergärten, Schulen, 

Museen, Archiven, Künstlern oder von Veranstaltungen auf der Webseite  

www.spk-swp.de/gemeinwohl sowie in der Presse veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 

Art. 6 DSGVO. 
 

3. Kategorien der personenbezogenen Daten 

Verarbeitet werden die nachfolgenden Kategorien von personenbezogenen Daten: 

 Name 

 Vorname 

 Adresse   

 Telefon-Nr. 

 Fax-Nr. 

 Handy-Nr. 

 E-Mail-Adresse 
 
4. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Die Stiftung der Sparkasse Südwestpfalz ist gesetzlich verpflichtet, die personenbezogenen Daten 

an das Finanzamt Pirmasens-Zweibrücken sowie an das Transparenzregister zu melden. 

Übermittelt werden Name, Adresse, die Bezeichnung der Funktion, Beginn der Gremientätigkeit, 

Beendigung der Gremientätigkeit. 

 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. Der Vorstand besteht aus den 

jeweiligen Vorstandsmitgliedern der Sparkasse Südwestpfalz. 

 

Das Kuratorium besteht aus: 
 

1. dem Landrat des Landkreises Südwestpfalz, 

2. dem Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken, 

3. sechs weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates der Sparkasse Südwestpfalz, von denen 

zwei aus dem Kreis der von dem Zweckverbandsmitglied Stadt Zweibrücken 

vorgeschlagenen Mitglieder sind. Sie werden vom Verwaltungsrat gewählt, 

4. und vier Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, davon eine auf Vorschlag der 

aus dem Kreis der vom Zweckverbandsmitglied Stadt Zweibrücken vorgeschlagenen 

Mitglieder. Sie werden vom Verwaltungsrat gewählt. 

 

5. Speicherdauer 

Die für die Gremienmitgliederverwaltung notwendigen Daten: Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum, Telefon-Nr., Handy-Nr., E-Mail-Adresse, Fax werden gemäß der gesetzlichen 

Anforderungen nach zehn Jahren nach Beendigung der Gremienmitgliedschaft gelöscht. 

 

Die für die Zuwendungsempfänger- und Projektpartnerverwaltung notwendigen Daten: Name, 

Vorname, Adresse, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Fax, Handy-Nr. werden gemäß den gesetzlichen 

Anforderungen nach zehn Jahren gelöscht. 

 

Die IP-Adressen, die beim Besuch der Webseite: www.spk-swp.de/gemeinwohl, werden nach 30 

Tagen gelöscht. Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 
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6.  Betroffenenrechte 
Den Stiftungsgremienmitgliedern, den Zuwendungsempfängern sowie Projektpartnern steht ein 

Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder 

Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 

Die Stiftungsgremienmitglieder sowie jeder Zuwendungsempfänger und Projektpartner haben 

das Recht, ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen jederzeit zu  widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten werden die Daten von der Stiftung der 

Sparkasse Südwestpfalz gelöscht. Jedem Stiftungsgremienmitglied sowie dem 

Zuwendungsempfänger sowie Projektpartner steht ferner ein Beschwerderecht bei einer 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.  

             

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Mit dem Spendenantrag / Projektantrag erfolgt üblicherweise die Bereitstellung der Daten, die not-

wendig sind, um über eine gemeinnützige oder mildtätige Spende oder ein Projekt entscheiden zu 

können. Erst nach Vorliegen der Daten kann abschließend über einen Antrag entschieden werden. 

8. Verwendung der personenbezogenen Daten für automatisierte Einzelfallentscheidungen  

Es werden keine automatisierten Einzelfallentscheidungen getroffen. 
 

9. Berechtigte Interessen der Stiftung   

Die Stiftung meldet nur Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die entsprechenden 

Behörden. 

 


